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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Bollewick (Entscheidung)  Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bollewick beschließt: 
 

1. die während der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der Satzung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 „Wohnhaus Röbeler Straße“ der 
Gemeinde Bollewick vorgebrachten Anregungen der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 
 
(siehe beiliegende Anlage zum Abwägungsbeschluss) 
 

2. die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 
 

Sachverhalt 
Der Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 „Wohnhaus 
Röbeler Straße“ der Gemeinde Bollewick hatte im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
vom 09.01.2023 bis einschließlich 15.02.2023 zur Einsichtnahme ausgelegen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
06.03.2023 zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. Weiterhin erfolgte die 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden. 
 
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen TöB sind in beiliegendem 
Abwägungsmaterial zusammengestellt. 
 
Das Abwägungsergebnis ist mitzueilen. 
 
 
   



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Anlage/n 
1 2023_07_04_Abwaegungsdokumentation Beteiligung (öffentlich) 

 
 

         

Finanzielle Auswirkungen  x Nein   Ja 

       
Im Haushalt vorgesehen? 

  Nein   Ja, Produktkonto  

      ………………. 

Ertrag/Einzahlung in €              ……………………     Überplanmäßige Ausgabe 

  
  

   

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………   Außerplanmäßige Ausgabe 

            



 

 

 

 

Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 

Beteiligung 

(vom 09.01.2023 bis einschließlich 15.02.2023) 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  

B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

C. Beteiligung der Öffentlichkeit während der Auslegung 
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Gemeinde Bollewick 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 “Wohnhaus Röbeler Straße“ 

 

Behördenbeteiligung vom 09.01.2023 bis einschließlich 15.02.2023 

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

A.    Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          01 Amt für Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 

06.04.2023 

- Hinweis zum 

Eigenbedarf der 

Gemeinde über die 

Schaffung von 

Wohnbauflächen 

- Planung ist mit Zielen 

und Grundsätzen der 

Raumordnung und 

Landesplanung 

vereinbar 

 X   X  

02 Amt Röbel-Müritz, 

Eigenbetrieb „Müritz-Elde Wasser“ 14.03.2023 

- Hinweise und 

Aussagen zum Trink-, 

Schmutz,- Lösch- und 

Niederschlagswasser 

 X   X  

03 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr 
10.03.2023  X     X 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          04 Deutsche Telekom Technik GmbH 

07.03.2023 

- Leitungen vorhanden 

- Bei Grabarbeiten in 

der Nähe von TK-

Anlagen ist 

Kabelschutzanweisung 

(KSA) zu beachten 

 X   X  

05 E.DIS Aktiengesellschaft 09.03.2023 - Leitungen vorhanden  X X    

06 GDMcom 

09.03.2023 

- keine Anlagen und 

keine laufenden 

Planungen der/s oben 

genannten 

Anlagenbetreiber/s 

 X    X 

07 Industrie- und Handelskammer zu 

Neubrandenburg 
06.04.2023  X     X 

08 Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises 

Stargard 
k. A.        

09 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

Forstamt Wredenhagen 

20.03.2023 

- keine forstrechtlichen 

Belange berührt  

- Der Abstand zu den 

umliegenden 

Waldflächen betragt 

weit über hundert Meter 

 

 X    X 

10 Landesamt für Gesundheit und Soziales 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abt. Arbeitsschutz und technische Sicherheit 

Dezernat Neubrandenburg 

k. A.        
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          11 Landesamt für innere Verwaltung 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 

Katasterwesen 
15.03.2023 

- keine Festpunkte 

vorhanden 

- Hinweis zur 

Beteiligung des LK MS  

- Beachtung des 

Merkblatts 

 X    X 

12 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege k. A.         

13 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 

der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 

Abt 3 –Munitionsbergungsdienst- 28.03.2023 

- nicht zuständig 

- Hinweis, dass Brand- 

und 

Katastrophenschutz des 

LK MS zuständig ist 

- Hinweis über mögliche 

Munitionsfunde in M-V 

 X    X 

14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Regionalstandort Waren 

Bauamt / Sachgebiet Kreisplanung 

06.04.2023 

 

- Fristverlängerung 

beantragt 

 

  X   X 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

           Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Regionalstandort Waren 

Bauamt / Sachgebiet Kreisplanung 

 

27.04.2023 

- Anregungen zur 

Anwendung des § 13b 

BauGB 

- Verfügbarkeitsprüfung 

von Wohnraum im 

Innenbereich 

- Entwicklungsgebot 

nach § 8 Abs. 2-4 

BauGB 

- Anwendung des 

Selbstständigen 

Bebauungsplans 

- Genehmigungspflicht 

nach § 10 Abs. 2 

BauGB 

- Erläuterungen zum § 

12 BauGB und zum §12 

Abs. 3a BauGB 

- redaktionelle Hinweise 

- Hinweise zur 

Bebaubarkeit außerhalb 

der Baugrenzen 

- Hinweise von 

Fachbehörden 

Immissionen, 

Naturschutz, 

Bodendenkmale, 

Bodenschutz/Abfallrech

t, Wasserwirtschaft, 

Kataster- und 

Vermessung 

 X X    
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          15 Polizeiinspektion Neubrandenburg 14.03.2023  X     X 

16 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Mecklenburgische Seenplatte 

24.03.2023 

- Hinweis zum Umgang 

mit landwirtschaftlichen 

Flächen 

- Hinweis zu 

Splittersiedlungseffekt 

- bei Altlastverdacht ist 

Altlastenkataster beim 

LK MS zu erfragen 

 X X    

17 Straßenbauamt Neustrelitz 

24.03.2023 

- Hinweise zum Abstand 

der Baugrenze zur 

Straßenaußenkante  

- Hinweise zur 

Schaffung einer Zufahrt 

 X   X  

18 Wasser- und Bodenverband „Müritz“ 

17.03.2023 

- keine Gewässer II. 

Ordnung oder sonstige 

Anlagen vorhanden 

- Hinweis bei 

Ausgleichsmaßnahmen 

in oder an Gewässern II. 

Ordnung (im 5 m-

Gewässerrandstreifen) 

 X    X 

19 50Hertz Transmission GmbH 

07.03.2023 

- keine Anlagen im 

Plangebiet oder in 

nächster Zeit geplant  

X     X 
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B.    Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

N 1 Stadt Röbel 09.03.2023       X 

N 2 Gemeinde Melz 09.03.2023       X 

N 3 Gemeinde Kieve 10.03.2023       X 

N 4 Gemeinde Bütow 14.03.2023       X 

N 5 Gemeinde Eldetal 15.03.2023       X 

 

C.    Öffentlichkeit  

Nr. Öffentlichkeit 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

 k. A. 

 

Die Gemeinde Bollewick 

geht davon aus, dass 

die Belange der 

Öffentlichkeit nicht 

betroffen sind. 

      

 



 

 

Anlage zur Abwägungsdokumentation 

 

 

 

Gemeinde Bollewick  
 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 

„Wohnhaus Röbeler Straße“  

 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 09.01.2023 bis einschließlich 15.02.2023 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
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 04.07.2023 2 / 40 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis gegeben. 

Diese Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst werden drei einleitende Absätze formuliert, diese enthalten 

keine abwägungsrelevanten Inhalte. Es wird hier der Beurteilungssach-

verhalt bezüglich der angezeigten Planungsabsichten mit der ange-

zeigten Planungsanzeige genannt. Die vorgelegten Unterlagen zum 

Vorhaben werden aufgelistet. 

 

 

 

Zu 1. Sachverhalt 

Es wird in den ersten Absätzen mitgeteilt, welche Planung die Ge-

meinde aufstellt und mit welchem Ziel um die Stellungnahme gebeten 

wurde. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

2. Ergebnis der Prüfung 

Zu 2. 1 

Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerischen 

Erfordernisse von Belang 

Kommentar/Abwägung: Die in den weiteren Absätzen genannten 

Hinweise und raumordnerischen Erfordernisse werden zur Kenntnis 

genommen. Die Gemeinde setzt sich im Verfahren mit den Inhalten 

und Auswirkungen der Planung auf den gewählten Geltungsbereich 

auseinander. 

Zu Abs. 7: 

Kommentar/Abwägung: Der Planungsbereich befindet sich auf einer 

derzeit ackerbaulich intensiv genutzten Fläche und ist somit anthro-

pogen stark vorgeprägt. Die geplante Bebauung und Nutzung wird 

sich nicht auf das unmittelbar angrenzende Vorbehaltsgebiet Natur-

schutz und Landschaftspflege auswirken.  

 

Zu 2. 2 die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führt zu fol-

gendem Ergebnis: 

Zu Abs. 1 bis 4 

Die Gemeinde Bollewick ist kein Zentraler Ort. Die Schaffung von 

Wohnbauflächen hat sich daher auf den Eigenbedarf der Gemeinde zu 

beschränken. Der angezeigte vorhabenbezogene Bebauungsplan 

nach § 13b BauGB ist aufgrund der Begrenzung auf ein einzelnes Ein-

familienhaus mit Nebengebäuden in unmittelbarer Anbindung an die 

Ortslage mit dem o. g. Programmsatz 4.2(2) LEP M-V vereinbar.  

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kennt-

nis und setzt sich mit der Sachverhalt des Eigenbedarfs in der Begrün-

dung auseinander. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

3. Schlussbestimmung: 

Der angezeigte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 3 „Wohnbebauung Röbeler Straße“ der Gemeinde Bollewick ist mit 

den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 

vereinbar. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Amt Röbel – Eigenbetrieb „Müritz-Elde Wasser“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Trinkwasserversorgung 

Im Bereich der Röbeler Straße ist eine Trinkwasserversorgungslei-

tung (PE da 90) vorhanden, von der für das Wohnhaus ein neuer 

Trinkwasseranschluss hergestellt werden soll. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die genannten Hin-

weise zur Kenntnis und teilweise in die Begründung auf. Der An-

schluss an die Trinkwasserversorgung wird im Rahmen der Bauaus-

führung/Bauanzeige abgestimmt und der MEWA darin beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Amt Röbel – Eigenbetrieb „Müritz-Elde Wasser“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 2. Löschwasserversorgung 

Kommentar/Abwägung: In ca. 110 Metern südlich des Bebauungspl-

angebiets mit Zufahrt von der Röbeler Straße befidnet sich ein 

Löschwasserteich, welcher für den Brandfall der Gebäude an der 

Röbeler Straße zur Verfügung steht. Die Löschwasserversorgung ist 

somit gesichert. 

 

Zu 3. Niederschlagswasserableitung 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen. Das Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück versi-

ckert und/oder aufgefangen bzw. gespeichert. 

 

Zu 4. Schmutzwasserableitung 

Im Bereich der Röbeler Straße ist ein Schmutzwasserkanal DN 200 

vorhanden.  

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen. Der Anschluss bzw. Übergabepunkt an den Schmutz-

wasserkanal wird im Rahmen der Bauausführung/Bauanzeige abge-

stimmt und der MEWA darin beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

Zu 1 bis 3: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise 1 und 3 werden zur Kenntnis 

genommen. 

Der Hinweis 2 wird in die Begründung aufgenommen.  

 

  

1 

2 

3 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Leitungsauskunft 

zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: 

Es wird mitgeteilt, dass sich im Anfragebereich (rot umrandetes Ge-

biet) Versorgungsanlagen, hier Strom- und Gasleitungen sowie si-

cherheitsrelevante Einbauten der E.DIS Netz GmbH befinden. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

Zu 2: 

Kommentar/Abwägung: Die Dokumente „Bestätigung über erfolgte 

Planauskunft / Einweisung zur Kenntnis genommen. Die Dokumente 

„Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' und die 

Besonderen Hinweise“ sowie der Hinweis zum Merkblatt zum Schutz 

der Verteilungsanlagen und die beigefügten Leitungspläne werden 

im späteren Verfahren (z.B. Bauantrag) beachtet. 

 

  

1 

2 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt das Dokument zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Das Dokument wird im späteren Verfahren 

(z.B. Bauantrag) beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Das Dokument wird im späteren Verfahren 

(z.B. Bauantrag) beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Gesamtmedien-

plan zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan GAS zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Indexplan zur 

Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan STROM 

zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommentar/Abwägung: Der Inhalt der Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. Es handelt sich um Hinweise, dass Leitungs-

auskünfte, Schachtgenehmigungen, etc. ausschließlich über das 

BIL-Onlineportal anzufragen sind. Das Portal wird im Weiteren erläu-

tert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

 

Kommentar/Abwägung: Der Inhalt der Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1: 

Es wird mitgeteilt, dass keine Anlagenbetreiber, welche in der Zu-

ständigkeit der GDMcom stehen, betroffen sind. 

Zu 1) und 2): 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan zur 

Kenntnis. Er enthält den angefragten Bereich.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Es wird mitgeteilt, dass Ferngas Netzgesellschaft mbH, die VNG 

Gasspeicher GmbH und die Erdgasspeicher Peissen GmbH zurzeit 

keine laufenden Planungen hat und sich keine Anlagen der genann-

ten Versorger im Planungsbereich befinden. 

Die GDMcom hat keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Zu Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert 

werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen 

überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzu-

führen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorge-

sehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - also min-

destens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfol-

gen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Auflage zur Kennt-

nis. 

Zu weitere Anlagenbetreiber: 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass sich 

im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können zur Kennt-

nis. Weitere Versorgungsunternehmen wurden unter Anderem über 

das BIL Portal beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. GDMcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Übersichtsplan 

zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Landesforst MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 3 

Von Seiten der Forstbehörde wird dem Entwurf zugestimmt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Landesforst MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu Begründung: 

Zu Abs. 1: 

Der Vorhabensbeschreibung entsprechend werden keine forstrecht-

lichen Belange berührt. Der Abstand zu den umliegenden Waldfla-

chen beträgt weit über hundert Meter. 

Zu Abs. 2:  

Aus forstrechtlicher Sicht kann daher der Satzung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes zugestimmt werden. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-

phenschutz M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

 

Zu Abs. 2: 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und feh-

lender Landesrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde 

nicht zuständig. 

Zu Abs. 3 

Der Landkreis, als untere Verwaltungsstufe wurde beteiligt (S. hierzu 

Punkt 14, Seite 25 ff.) 

Zu Abs. 4-5: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wurde beachtet. 

Es wurde (noch) keine Stellungnahme vom Landkreis abgegeben.  

Der Landkreis bittet um Fristverlängerung um ca. einen Monat. 

Kommentar/Abwägung: Die Stellungnahme und deren Hinweis wird 

zur Kenntnis genommen. Der Fristverlängerung wurde seitens der 

Gemeinde stattgegeben. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1-3 sowie zu I. Allgemeines: 

Es werden einleitende Informationen zum Verfahren und den Unterla-

gen gegeben. Diese sind nicht abwägungsrelevant. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 2.:  

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 06. April 2023 liegt der 

Kreisplanungsbehörde vor. Danach entspricht der o. g. Bebauungs-

plan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Zu 3. Abs. 1:  

Das Planverfahren führt die Gemeinde Bollewick nach § 13b BauGB 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durch. Grundsätzli-

che Bedenken hierzu bestehen seitens des Landkreises nicht. 

zu Abs. 2:  

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis (bzw. Absatz) über das Instru-

ment des § 13b BauGB wird in die Begründung aufgenommen. Die 

Nutzung dieses Instrumentes seitens der Gemeinde wird in der Be-

gründung näher erläutert. 

zu Abs. 3.  

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde hat sich hinsichtlich der 

Schaffung von Wohnraum mit den intern zu Verfügung stehenden 

Flächen auseinandergesetzt und kommt zu dem Zeil, dass keine Flä-

chenpotenziale mittelfristig verfügbar sind.  

Der Bebauungsplan Nr. 01.92 „Ortsmitte Bollewick“ wird mittelfristig 

aufgehoben. Das Flurstück 73/3, Flur 2, Gemarkung Bollewick ist 

2022 bereits bebaut worden. Die Flurstücke 19/29 sowie 61/22, Flur 

2 Gemarkung Bollewick befinden sich in direkter Nachbarschaft ei-

nes Gewerbetriebes und Landwirtschaftsbetriebes und sind somit er-

höhten Schallimmissionen ausgesetzt. 

Die Begründung wird um die Auseinandersetzung mit diesem Sach-

verhalt ergänzt. 

Die Gemeinde sieht von einer erneuten Vorlage der Planunterlagen bei 

der Kreisplanung ab, da der Bebauungsplan im Rahmen der Genehmi-

gung durch die höhere Verwaltungsbehörde sowieso vorgelegt wird.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14.  

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 4. Abs. 1 bis 5: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise der Absätze 1 bis 3 über das 

Entwicklungsgebot des Bebauungsplanes aus dem Flächennut-

zungsplan werden sinngemäß in die Begründung aufgenommen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde hat sich hinsichtlich der 

Schaffung von Wohnraum mit den Entwicklungsmöglichkeiten ausei-

nandergesetzt und in der Begründung des Bebauungsplans erläutert 

mit dem Ergebnis, dass die Gemeinde der Vorhabenträgerin derzeit 

keine anderweitigen Wohnbauflächen anbieten kann, als die in Rede 

stehende Fläche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-

nes. Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin dieser Fläche. Ihr drin-

gendes Bestreben ist dafür zu sorgen, dass die Familienangehörige 

ihrem Wunsch nachgehen kann in Bollewick zu Wohnen und zu ar-

beiten. 

Die Gemeinde ist sich der Nachweiserbringung über die dringenden 

städtebaulichen Gründe für die Planung bewusst und weist sie in der 

Begründung nach. Des weiteren trifft sie Aussagen zur Auseinander-

setzung mit der Möglichkeit über die Aufstellung eines vorzeitigen 

Bebauungsplanes und qualifiziert die Begründung entsprechend. 

Zu Abs. 6: 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis über die Genehmigungspflicht 

des Bebauungsplanes durch die höhere Verwaltungsbehörde wird 

zur Kenntnis genommen und in die Begründung ausgenommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 5.:  

zu Abs. 1.  

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis über die drei Elemente des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes stehen bereits in der Begrün-

dung. 

zu Abs. 2: 

Kommentar/Abwägung: Die in den Anstrichen genannten Hinweise 

über die Anwendung des § 12 BauGB und dessen Inhalte werden in 

die Begrünung aufgenommen. 

Zu Abs. 3: 

Kommentar/Abwägung: Die Begründung wird um die Inhalte des 

Durchführungsvertrags sowie um die planerische Abwägung er-

gänzt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 6. Abs. 1-4:  

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise wurden teilweise zur Kenntnis 

und teilweise in die Begründung aufgenommen. Der Rechtsbezug der 

Festsetzung zum Durchführungsvertrag wird im Planteil B des Bebau-

ungsplanes korrigiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7:1. 

Die Festsetzung 3.1 der Bezugshöhe im Bebauungsplan wird klarge-

stellt. Es handelt sich nicht um die Höhe der angrenzenden Privat-

straße sondern um die Oberkante der Fahrbahn der angrenzenden 

Landesstraße. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 7.2:  

Es wird mitgeteilt, dass weder Bau-, noch Bodendenkmale im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes bekannt sind. 

Kommentar/Abwägung: Die in der Begründung aufgeführten Hinweise 

werden entsprechend korrigiert. 

Zu 7.3:  

Im Bebauungsplan wird eine Bebauung außerhalb der festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksflächen nicht ausgeschlossen. Es wird da-

rauf aufmerksam gemacht, dass hiermit dann auch grundsätzlich die 

Möglichkeit bestünde am äußersten Geltungsbereichsrand Nebenanla-

gen zu errichten. Dies würde unter Umständen zu einer städtebaulich 

nicht erwünschten Ausweitung der Bebauung in die Landschaft führen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde ist der Empfehlung gefolgt, sich 

diesem Aspekt noch einmal anzunehmen. Die Gemeinde folgt der 

Festsetzung des Bebauungsplanes und möchte dem Vorhabenträger 

ermöglichen untergeordnete Nebenanlagen, die der Erholung und dem 

Wohnzweck dienen, im allgemeinen Wohngebiet einzugliedern.  

II. Anmerkungen und Hinweise 

Zu 1. Abs. 1 und 2: 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis auf die Regelungen des § 50 

BImSchG wird in die Begründung aufgenommen und in Bezug auf 

die geplante Wohnbebauung erörtert. Der Vorhabenträger hat die 

Möglichkeit geeignete passive Schallschutzmaßnahmen vorzuneh-

men, z.B. Anordnung der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume an 

der der Lärmquelle abgewandten Hausseite, Einbau von Schall-

schutzfenstern, etc. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die se Maßnahmen den 

Anforderungen des § 50 BImSchG gerecht wird, da sich direkt an 

den Betrieb angrenzend bereits drei Wohngebäude befinden. Das 

geplante Wohngebäude dagegen befindet sich ca. 125 Meter ent-

fernt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 2:  

Zu Naturschutz- und Landschaftspflege 

Es wird mitgeteilt, dass trotz der festgesetzten GRZ von 0,4 bei An-

wendung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bis zu 60% des Allgemeinen 

Wohngebiets versiegelt werden dürfte. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde folgt dem Hinweis der unteren 

Naturschutzbehörde. Die Überschreitung um bis zu 50 % der gewähl-

ten GRZ wird als nicht zulässig festgesetzt. Der Wohnnutzung zuge-

ordnete Nebenanlagen sind weiterhin auch außerhalb der überbauba-

ren Grundstücksfläche zulässig. 

Zu Artenschutz  

Unter Einhaltung und Festsetzung der Vermeidungsmaßnahme V1 be-

stehen aus artenschutzrechtlicher sowie –fachlicher Sicht zum o. g. 

Vorhaben keine Einwände. 

Kommentar/Abwägung: Die Maßnahme V 1 ist bereits festgesetzt wor-

den. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu 3.:  

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden in die Begründung auf-

genommen. Sie werden bei der Grundstücks- und Gebäudeplanung 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.:  

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden teilweise in die Be-

gründung aufgenommen, da einige Hinweise bereits in der Begrün-

dung stehen. Sie werden bei der Grundstücks- und Gebäudepla-

nung bzw. bei der Bauausführung berücksichtigt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu Abs. 1 bis 4.:  

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise werden teilweise in die Begrün-

dung aufgenommen, da einige Hinweise bereits in der Begründung 

stehen. Sie werden bei der Grundstücks- und Gebäudeplanung bzw. 

bei der Bauausführung berücksichtigt. 

 

 

 

 

Zu 5.: 

Kommentar/Abwägung: Die Flurstücksnummern werden in den Planteil 

A eingetragen. 

 

Zu 6.: 

Von Seiten des Gesundheitsamtes gibt es keine weiteren Anmerkun-

gen oder Hinweise zu o. g. Bebauungsplan der Gemeinde Bollewick. 

 

Zu III. Sonstiges 

Kommentar/Abwägung: Die Rechtsgrundlage wird korrigiert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

zu Abs. 1: 

Entsprechend der eingereichten Planungsunterlagen überplant das 

Vorhaben einen Teil des Ackerlandfeldblockes DEMVL1086CC40051, 

welcher sich in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft befindet. In ei-

nem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwick-

lung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein beson-

deres Gewicht beigemessen werden (vgl. Pkt. 4.5 Abs. 3, LEP M-V 

2016). Durch das geplante Vorhaben wird der Landwirtschaft eine Flä-

che von ca. 1500 qm entzogen.  

Kommentar/Abwägung: Das Grundstück ist im Eigentum des Vorha-

benträgers. Die ackerbauliche Nutzung wird nur für den Geltungsbe-

reich der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die verbleibende 

Fläche des Flurstücks 75/1 bleibt der Landwirtschaft vorbehalten. 

zu Daher wird auf Folgendes hingewiesen: 

Kommentar/Abwägung: Bei der Umsetzung des Vorhabens wird die 

Bewirtschaftbarkeit der verbleibenden Ackerflächen sichergestellt 

bleiben. Die im Weiteren aufgeführten Hinweise werden in die Be-

gründung aufgenommen. Es werden dazu Abstimmungen zwischen 

dem Bauherrn und dem Landwirt vor, während und nach der Bau-

maßnahme getroffen  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt M-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

Zu Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft: 

Zu Klimaschutz: 

Zu Abs. 1:  

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde hat sich mit der Klimarele-

vanz der geplanten Flächenversiegelung auseinandergesetzt. Die 

Begründung wird diesbezüglich ergänzt. 

Das Planvorhaben befindet sich zwischen der Hausnummer 46 und 

den ca. 500 Meter südlich gelegenen Hausnummern 33 bis 37 der 

Röbeler Straße. Dazwischen befindet sich eine landwirtschaftliche 

Betriebsfläche sowie die Wohnhäuser Nr. 42, 42a und 43 direkt süd-

lich davon.  

Der Planungsbereich ist somit nicht das äußere Baugrundstück der 

Ortslage Bollewick. Der Eindruck der Splitterung entsteht durch die 

Häuser Nr. 33 bis 37, da sie sich in 500 Metern Entfernung zum im 

Zusammenhang bebauten Ortsbereich Bollewick befinden. Das Bau-

gebiet leistet einen Beitrag des „Heranrückens/Lückenschließung“ 

der Hausnummern 33-37 an den im Zusammenhang bebauten Sied-

lungsbereich. 

§ 13b begründet bzw. legitimiert die Zulässigkeit von Wohnnutzun-

gen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

anschließen. Der Planbereich schließt sich direkt südlich an die 

Hausnummer 46 der Röbeler Straße an. Der § 13b ist somit gegeben 

bzw. eingehalten. Die Begründung wird um die Auseinandersetzung 

mit dem § 13b ergänzt. 

Zu Abs. 3: 

Andere Belange des StALU MS sind nicht betroffen. 

Zu Abs 4: 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird beachtet, Altlasten sind 

nicht bekannt. 
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☐ 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

 

 

 

 

Zu Abs. 2: 

Kommentar/Abwägung: Die Informationen über die Lage des Gel-

tungsbereichs außerhalb der Ortsdurchfahrt werden in die Begrün-

dung aufgenommen. 

 

Zu Abs. 3: 

Kommentar/Abwägung: Der Abstand der westlichen Baugrenze zur 

befestigten Fahrbahnkante der Landesstraße beträgt ca. 17 m. Es er-

folgt eine Darstellung (Luftbild) in der Begründung. Der geforderte Min-

destabstand von 15 Metern wird somit eingehalten. 

 

Zu Abs. 4: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Abs. 1 bis 11: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 
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☐ 

 

 

 

Zu Abs. 1 bis 3: 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise über die neu anzulegende Zu-

fahrt zum geplanten Wohnhaus werden in die Begründung aufgenom-

men. 

Zu Abs. 4: 

Kommentar/Abwägung: Es besteht die Möglichkeit für den Vorhaben-

träger die schutz- bzw. ruhebedürftigen Wohnräume (Kinder- und 

Schlafzimmer) zur lärmabgewandten Seite (nach Osten) im Gebäude 

anzuordnen. Weitere passive Schallschutzmaßnahmen, wie Schall-

schutzfenster, Fassade etc. stehen zur Verfügung. 

Zu Abs. 5: 

Bei Beachtung des vg. Sachverhaltes wird seitens der Straßenbauver-

waltung dem vorgelegten Bebauungsplan Nr. 03 der Gemeinde Bolle-

wick mit dem Stand 20.09.2022 zugestimmt. 
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